
 

 

11. Nachtrag 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling 
Wasserzweckverbandes Solling vom 27.01.1999 

 
 
Aufgrund der §§ 8 und 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) 
i.V.m. §§ 5, 6 und 11 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und § 6 der 
Verbandsordnung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling, jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes Solling in der Sitzung am 19.12.2023 folgenden 11. Nachtrag zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Solling beschlossen: 

      
  

Artikel 1 
 

 
1. § 3 erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 

Gebührensätze 

Die Abwassergebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung für das Gebiet 

  
1. der Stadt Dassel 

          a) aus Kleinkläranlagen            37,86 EUR/m³ und 
          b) aus abflusslosen Gruben      31,82 EUR/m³, 
 
 

2. des Fleckens Bodenfelde 
          a) aus Kleinkläranlagen            47,12 EUR/m³ und 
          b) aus abflusslosen Gruben      41,11 EUR/m³, 
 
 

3. der Gemeinde Wesertal  
          a) aus Kleinkläranlagen            55,48 EUR/m³ und 
          b) aus abflusslosen Gruben      55,48 EUR/m³ 
 

  
 

4. der Stadt Moringen 
a) aus Kleinkläranlagen            44,05 EUR/m³ und 

         b) aus abflusslosen Gruben      29,55 EUR/m³ 
 
 
 
   

  



 

 

 
 
 

Artikel 2 
 
Dieser 11. Nachtrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.  

 
Dassel, den 19.12.2023 
 
 

Wasser- und Abwasserzweckverband Solling 
 

  
 

 

 

 Döhrel  
 Geschäftsführer  

 


